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Pflegefall-Versicherung: Statt altem Teufelskreis 
endlich Zukunftsweisendes aufbauen 
Mit der gegenwärtig vorbereiteten ge
setzlichen Regelung zur Absicherung 
des individuellen Pflegefall-Risikos 
steht eine der weitestreichenden ge
setzgeberischen Entscheidungen im 
sozialpolitischen Raum an. Die gesell
schaftlich-politische Fixierung auf den 
Augenblick und die daraus herreichen
de kurzatmige Vordergründigkeit der 
Diskussion lassen freilich befürchten, 
daß die sich auf Generationen erstrek-
kende Tragweite der anstehenden Ent
scheidung kaum erkannt, geschweige 
denn in Rechnung gestellt wird. Ginge 
es nach den Willen des Bundesarbeits
ministers, würde die Bundesregierung 
alsbald einen Gesetzentwurf über die 
soziale Sicherung im Pflegefall vorle
gen, um damit - unter Rückgriff auf 
alte, zur Lösung ungeeignete Metho
den - eine mehr als 10-jährige Diskus
sion zum Abschluß zu bringen. Daß 
auf diesem Feld gehandelt werden muß, 
darin sind sich alle Parteien und ge
sellschaftlichen Gruppen einig. Heftig 
umstritten aber ist nach wie vor der 
einzuschlagende Weg. Vor allem die 
Frage, auf welcher Finanzierungsme
thode die Absicherung aufgebaut wer
den soll, deckt die Kernproblematik 
des ganzen Projekts auf und macht 
sichtbar, in welchem Maße die jetzigen 
Weichenstellungen in die Zukunft hin
einwirken um uns alle, samt unseren 
Nachkommen, noch nach vielen Jahr
zehnten zu binden. 

Die bislang vorgeschlagenen Lösun
gen reichen vom Abschluß einer Versi
cherung auf freiwilliger Basis über 
steuerfinanzierte Modelle bis hin zu 
Varianten einer Pflichtversicherung. 
Derzeit spitzt sich die Diskussion auf 
zwei grundlegende Positionen zu. Die 
eine, im wesentlichen von der Wirt
schaft und der FDP eingenommen, 
schlägt eine - ganz grob der Kfe-Versi-

cherung vergleichbare - privatwirt
schaftliche Versicherungslösung vor, 
bei der die Höhe der zu entrichtenden 
Prämien nur durch das Eintrittsalter 
bestimmt wird. Die andere Position, 
von großen Teilen der Union, der SPD 
sowie der Kommunal- und Kassenver
bände vertreten, will die Pflegeversi
cherung an das Arbeitsverhältnis an
hängen und einen weiteren Zweig der 
staatlichen Sozialversicherung mit ein-
kommensabhangigen Zwangsbeitragen 
aufbauen. Die Unterschiede zwischen 
beiden Positionen reduzieren sich letzt
lich auf den Gegensatz von Kapitaldek-
kungs verfahren und Umlageverfahren. 
Zwischenbeiden Positionen liegen frei
lich Welten - in der Ausgangslage eben
so wie in ihren Auswirkungen. 

Überlastung der Kommunen 
durch die Sozialhilfe 

Hinter dem Drängen auf rasche Ein
führung einer Pflegefallversicherung 

stehen in erster Linie die ausufernden 
Sozialhilfekosten. Da die Anzahl der in 
Alters- und Pflegeheimen lebenden 
Rentner ständig steigt und die Pflegeko
sten auch hohe Renten schnell hinter 
sich lassen, fließt heute fast ein Drittel 
der kommunalen Sozialhilfeausgaben 
in die Versorgung Pflegebedürftiger 
(siehe Grafik Seite 4). Bliebe es bei den 
gegenwärtigen Rahmenbedingungen, 
würden die Kosten der Sozialfürsorge 
sogar noch beschleunigt steigen - selbst 
dann, wenn die Arbeitslosigkeit und 
die mit ihr verbundenen Sozialhil-
feauftvendungen deutlich zurückgin
gen. Denn heute wird der größte Teil 
der Pflegebedürftigen noch in der Fa
milie betreut. Künftig erreichen aber 
immer mehr Kinderlose das Rentenal
ter. Es wird also nicht nur der Anteil der 
Älteren an der Gesamtbevölkemng, 
sondern auch die Zahl der Heimunter
bringungen starte zunehmen und die 
Sozialhilfe in wachsende Bedrängnis 
bringen. 

Anteil der Älteren an der Gesamtbevölkerung (in Prozent) 
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Schon heute schätzt man die Gesamt
zahl der pflegebedürftigen Personen in 
der alten Bundesrepublik auf über zwei 
Millionen, von denenmehrals 600.000 
Menschen als schwer- oder schwerst
pflegebedürftig gelten. Insgesamt 
macht das etwa 3 Prozent der Bevölke
rung in der alten Bundesrepublik aus. 
Bei den über 65jährigen Personen sind 
etwa 16 Prozent pflegebedürftig. Mit 
dem Gesundheitsreformgesetz von 
1988 wurde der Teilbereich der häusli
chen Pflege einer ersten - allerdings 
wenig effizienten - Lösung zugeführt. 
Bei einer Unterbringung in stationä
ren Pflegeeinrichtungen hingegen sind 
die durchschnittlichen Kosten von der
zeit 3.500,- DM pro Monat von den 
Betroffenen und ihren Angehörigen 
schon heute ohne ergänzende Sozial
hilfe häufig nicht mehr aus eigener 
Kraft finanzierbar. Freilich setzt das 
gegenwärtige System den Fehlanreiz, 
die teuere Anstaltspflege der preiswer
teren Hauspflege vorzuziehen. 

Der Vorschlag des Bundesar
beitsministers: Umlagen 

Was der Bundesarbeitsminister an
strebt, ist mittlerweile klar Eine Pfle
gefallabsicherung unter dem Dach der 
gesetzlichen Krankenversicherung mit 
einer finanziellen Trennung beider 
Sparten. Eine Lösung also, die auf dem 
Umlageprinzip beruht und das heißt: 
Die heute und künftig gleich am Ar
beitsplatz eingezogenen Beiträge wer
den sofort zur Begleichung der anste
henden Rechnungen veitraucht. Da
mit hängt jede Pflegegeneration un
mittelbar von den Einzahlungen der 
zur gleichen Zeit im Berufsleben Ste
henden ab. Diese müssen ihrerseits 
soviel aufbringen, daß für die Pflege
bedürftigen genügend Mittel zur Ver
fügung stehen, auch wenn deren Zahl 
in Zukunft ständig steigt und die der 
Zahlungsverpflichteten immer weiter 
schrumpft. 

Leistungen im Pflegefall 

Sicherungssystem Art und Umfang der Leistungen 

Gesetzliche 
Unfallversicherung 

Beamtenversorgung 

Bundesversorgunj;s-
gesetz (Kriegsopfer, 
Soldaten und 
Zvilildienstleistende, 
gleichfalls Impfopfer 
und Opfer von 
Gewalttaten) 

Sozialhilfe sowie 
Kriegsopferfürsorge 

Gesetzliche 
Krankenver
sicherung 

Nach Arbeitsunfall oder Berufskrankheit: 
Häusliche Pflege und stationäre Pflege, 
ersatzweise dynamisiertes Pflegegeld zwischen 
450 und 1.800 DM/Monat. Leistungsdauer 
unlimitiert. 

Nach Dienstunfall: Erstattung von Pflegekosten 
in angemessenem Umfang; im Ruhestand 
Zuschlag zum Ruhegehalt bis zur Höhe der 
ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge. Ohne 
Unfallursache: Bei häuslicher Pflege Kosten 
einer professionellen Pflegekraft beihilfefahig; 
bei stationärer Pflege reine Pflegekosten voll, 
Unterkunfts- und Verpflegungskosten teilweise 
beihilfefahig. Leistungsdauer in beiden Fällen 
unlimitiert. 

Bei Kriegsbeschädigung oder Dienstunfall: 
Dynamisierte Pflegezulage zur Rente zwischen 
390 und 1.935 DM/Monat; zusätzlich 
Erstattung der Kosten einer professionellen 
Pflegekraft bei nur teilweiser Anrechnung der 
Pflegezulage; bei stationärer Pflege Übernahme 
der vollen Kosten unter teilweiser Anrechnung 
der Versorgungsbezüge. Leistungsdauer 
unlimitiert. 

Bei Bedürftigkeit: Dynamisiertes Pflegegeld 
bei ambulanter Pflege zwischen 315 und 856 
DM/Monat; bei stationärer Pflege Übernahme 
der nicht gedeckten Kosten. Leistungsdauer 
unlimitiert. 

Bei Schwerpflegebedürftigkeit: Häusliche 
Pflegehilfe bis zu 25 Stunden im Monat durch 
professionelle Pflegekräfte; Kosten dafür auf 
750 DM/Monat begrenzt - ersatzweise 
Pflegegeld von 400 DM/Monat. Übernahme 
der vollen Pflege bei Urlaub oder Verhinderung 
der häuslichen Pflegekraft für insgesamt 4 
Wochen pro Jahr, wobei die Kosten je Fall 
1.800 DM nicht überschreiten dürfen. 

Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft 
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Dabei sollen sich die Leistungen der 
staatlichen Versicherung am Grad der 
Hilflosigkeit orientieren, Schwerstpfle
gebedürftige nach gegenwärtigem 
Stand zwischen einer Geldzuwendung 
von 1.200,- DM oder fremden Pfle
gehilfen im Wert von 2.250,- DM 
wählen können und weniger Pflege
bedürftige 400,- DM oder Sachlei
stungen im Wert von 750,- DM erhal
ten. Ferner soll die Versicherung eine 
Urlaubspflegevertretung von vier Wo
chen jährlich zahlen und bei Heimauf
enthalten Pflegekosten bis zu 2.000,-
DM monatlich übernehmen. Unter
kunft und Verpflegung soll der Pflege
bedürftige selbst zahlen. Darüber hin
aus ist beabsichtigt, privat Kranken
versicherte in die Pflegeabsicherung 
mit einzubeziehen, so daß diese ihre 
Privatversicherung erweitern müßten. 

Nach Expertenschätzungen liegen die 
Kosten für eine solche Pflegefall
versicherung aufheutigem Niveau zwi
schen 28 und 30 Mrd. DM. pro Jahr. 
Demgegenüber sollen Kürzungen der 
Krankenhaus-Verweildauer Einsparun
gen in Höhe von etwa 5 Mrd. DM 
ermöglichen. Im Ergebnis müßte des
halb nach Ansicht des Arbeitsmini
sters neben dem heute bei ca. 12,5 
Prozent liegenden Krankenversi
cherungsbeitrag ein eigenständiger 
Pflegeversicherungsbeitrag von etwa 2 
Prozent des Arbeitsentgelts bis zur 
Beitragsbemessungsgrenze ( 1991 sind 
das 4875,- DM) erhoben werden und 
das zur Hälfte von den Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern. Daraus ergäbe sich 
für 1991 ein Höchstbeitrag von knapp 
100,- DM monatlich. 

Einwände aus der Wirtschaft... 

Die gegen dieses Modell vorgebrach
ten Einwände aus Wirtschaft und Wis
senschaft sind finanzieller und grund
sätzlicher Art. Die Einführung einer 
Pflegefallversicherung in Form eines 

auch die Arbeitgeber einbeziehenden 
Umlageverfahrens würde die deutsche 
Wirtschaft schlagartig mit ca. 13 Mrd. 
DM belasten. Die im internationalen 
Maßstab schon jetzt überaus hohen 
Lohnnebenkosten würden dadurch 
noch mehr steigen und die Attraktivität 
des Investitionsstandortes Deutschland 
weiter sinken. Rechnet man zusam
men - die 1992 wahrscheinlich unum
gänglichen Beitragserhöhungen in der 
Krankenversicherung und die sich für 
1993 abzeichnende Anhebung der Bei
träge in der Rentenversicherung - wür
de der von den Arbeitgebern und Ar
beitnehmern zu zahlende Sozialver
sicherungsbeitrag von derzeit schon 
36,7 Prozent des Arbeitnehmer-Brut
toverdienstes auf mehr als 39 Prozent 
steigen. Und damit nicht genug. Ange
sichts der Arbeitsmarktlage in den neu
en Bundesländern werden die Beiträge 
für die Arbeitslosenversicherung bald 
wahrscheinlich ebenfalls deutlich stei
gen. Ins Haus stehen überdies weitere 
Steuererhöhungen, etwa bei den Ver
brauchsteuern und bei der Umsatz
steuer. Auch werden die neuen Bun
desländer noch auf Jahre hohe Finanz
hilfen aus dem Westen benötigen. Und 
schließlich muß noch eine grundge-
setzkonfonne Entlastung von Fami
lien und von Beziehern geringer Ein
kommenfinanziert werden. Kein Wun
der, daß angesichts dieser Perspektive 
davorgewarnt wird, die deutsche Volks
wirtschaft zu überfordern und in die 
Knie zu zwingen. 

Darüber hinaus wird prinzipiell darauf 
hingewiesen, daß die Absicherung des 
Pflegerisikos mit dem Beschäftigungs
verhältnis des einzelnen und der Soli-
dargemeinschaft von Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern nichts zu tun habe. 
Soweit ein Pflegefall durch Arbeitsun
fall oder Berufskrankheit hervorgeru
fen werde, sei er bereits heute über die 
- vom Arbeitgeber allein zu zahlende -
gesetzliche Unfallversicherung abge

deckt (siehe Kasten Seite 2). Darüber 
hinaus gehe es aber nicht an, die Betrie
be für mögliche Alterspflege aufkom
men zu lassen und damit gleichzeitig 
die Basis für ihre arbeitsplatzerhalten
de Wettbewerbsfähigkeit weiter zu 
schmälern. Wenn unsere Gesellschaft 
sich den Luxus von Kinderlosigkeit 
und Einkindfamilien, von Klein- und 
Single-Haushalten leiste, dann müsse 
den Bürgern auch klar gemacht wer
den, daß sie die ihnen später daraus 
erwachsenden Kosten selbst zu tragen 
haben. 

... und der Wissenschaft 

Die Nationalökonomie fügt ein weite
res Argument hinzu: Eine Anbindung 
der Pflege Versicherung an die gesetzli
che Krankenversicherung hätte den 
gravierenden Nachteil, nach dem Um
lageprinzip verfahren und auf Kapital
deckung verzichten zu müssen. Das 
Umlageverfahren aber würde ange
sichts der demographischen Entwick
lung keine verläßliche Vorsorge für die 
jetzigen Beitragszahler bringen. Schon 
nach einer Generation müßte der Bei-

:hon deshalb um rund 75 Prozent 
höher sein als heute, weil das Ver
hältnis der über 80jährigen zur Bevölke
rung sich in den nächsten Jahrzehnten 
kräftig erhöht. Wer also jetzt das ohne
hin sehr problematische System der 
Umlagenfinanzierung noch weiteraus
weite, bürde den heute jungen Men
schen unausweichlich eine immer hö
here zusätzliche Belastung auf. Im 
Gegensatz dazu seien die durch Kapital 
gedeckten Anwartschaften den demo
graphischen Risiken weit weniger aus
gesetzt, weil beim Kapitaldeckungs
verfahren die Versichertengemein
schaft den Erwartungswert ihrer eige
nen Pflegekosten selbst anspart. In ei
nem solchen System wüßte jeder von 
Anfang an, woran er ist und bliebe 
unbehelligt von politisch motivierten 
Eingriffen. 
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Schließlich würde - wegen des in 
Zukunft weiter wachsenden Anteils 
alter und alleinstehender Menschen an 
der Gesamtbevölkerung - deren Pfle
geabsicherung auf dem Sozialversiche
rungswege auch faktisch nicht lange 
gewährleistbar sein. Schon heute-noch 
ehe die sozialpolitischen Belastungen 
der deutschen Einheit sich voll auswir
ken - bereite der Erhalt der Leistungs
fähigkeit von gesetzlicher Renten- und 
Krankenversicherung erneut große 
Schwierigkeiten. Diesem System jetzt 
noch eine neue, der Veränderung im 
Altersaufbau der Bevölkerung un
terliegende Umlage hinzuzufügen, 
würde gerade das gefährden, was vor
geblich gesichert werden soll: die dau
erhafte Stabilität des Sozialstaates. 

Die Erfahrung: teure Mitnahmen 

Auch die 1968 in den Niederlanden 
eingeführte Pflegefallversicherung legt 
nahe, daß keine Sozialversicherung 
schon auf mittlere Sicht das leisten und 
durchhalten kann, was wahlkämpfen
de Politiker sich und ihren Bürgern 
davon versprechen. In Holland mußte 
der Beitrag für die Versicherung, die 
etwa 50 Prozent ihrer Leistungen für 
Pflegekosten aufwendet, von ursprüng
lich 0,4 auf mittlerweile rund 5,4 Bei
tragsprozentpunkte und damit um mehr 
als das Dreizehnfache angehoben wer
den. Eine der Ursache für diese drama
tische Beitragserhöhung ist der mit ei
ner gesetzlichen Pflegefall Versicherung 
verbundene stärkere Anreiz für Mit
nahmeeffekte. So gehen Familien, die 
ein pflegebedürftiges Familienmitglied 
bisher auf eigene Kosten versorgten, 
immer mehr dazu über, sie der So-
lidargemeinschaft anzulasten. Daß auch 
in Deutschland ein Mitnahmetrend 
vorauszusehen ist, hat das Bundesar
beitsministerium noch 1984 selbst ein
geräumt und festgestellt, daß eine ge
setzliche Pflichtversicherung für den 
Pflegefall nicht in Betracht komme. 

Eine solche Versicherung schaffe sich 
ihre eigene Nachfrage. Damals stand 
das Ministerium offenbar unter dem 
Eindruck der Erfahrungen mit der 
' 'OmaaufKrankenschein' ' (Haushalts
hilfe), die - von der sozialliberalen 
Koalition 1973 eingeführt -schonbald 
aus Kostengründen wieder gestrichen 
werden mußte. 

Ein schlüssiges Lösungskonzept 

Angesichts der gravierenden Mängel 
eines Umlageverfahrens im Bereich 
der Sozialversicherung einerseits und 
im Hinblick auf den erreichten, in Zu
kunft aller Voraussicht nach noch stei
genden Wohlstand breiter Bevölke
rungsschichten andererseits, ist es dem 
einzelnen Bürger zuzumuten, für die 
Absicherung seiner im Alter vielleicht 
notwendig werdenden Pflege rechtzei
tig Eigenvorsorge zu treffen. Ein ord
nungspolitisch schlüssiges und finanzi
ell tragbares Konzept, das auf die Wün
sche des einzelnen eingeht, seine Lei-

stungsfähigkeitbeiücksichtigund nicht 
zu Lasten künftiger Zahler geht, könn
te so aussehen: 

- Von einem bestimmten Lebensalter 
an müssen sich alle Bürger in einem 
gesetzlich zu bestimmenden Min
destumfang gegen das Risiko künf
tig entstehender Pflegekosten privat 
versichern. Mit der Versicherungs
pflicht wird der Gefahr begegnet, 
daß einzelne Bürger - trotz vorhan
dener Vorsorgefahigkeit, zusätz
licher staatlicher Anreize und beste
hender Versicherungsangebote -
keine zukunftssichernde Eigenvor
sorge betreiben, sondern aufgrund 
individueller Kosten-Nutzen-Über
legungen auch weiterhin auf das Ein
springen der Sozialhilfe im Bedarfs
fall vertrauen. 

- Um einen die Prämien niedrighal
tenden wirklichen Wettbewerb zwi
schen den Versicherungen sicherzu
stellen, muß für die Versicherungs-

Sozialhilfe im Pflegefall (in Mrd. DM) 
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nehmer der Wechsel von einer Ver-
sicherung zur anderen jederzeit mög
lich bleiben. Voraussetzung dafür 
ist, daß die Beitragssätze aus
schließlich risikobezogen nach Al
ter kalkuliert und nicht mit Kompo
nenten der Einkommensumvertei
lung, wie etwa dem Familienlasten
ausgleich, vermischt werden. Wei
tere Voraussetzung ist die Schaf
fung eines Versicherungsausgleichs 
zwischen den Anbietern, damit der 
Versicherungsnehmer bei einem 
späteren Wechsel wegen seines 
höheren Eintrittsalters keine höhe
ren Beiträge zahlen muß. Zur Förde
rung der privaten Vorsorgefahigkeit 
sollten ergänzend eingeführt wer
den: Steuerliche Vergünstigungen 
im Rahmen der Absetzbarkeit von 
Vorsorgeaufwendungen sowie so
ziale Entlastungsregelungen über 
Prämienzuschüsse im Rahmen der 
Sozialhilfe. 

- Auf Seiten der Leistungserbringung 
muß deren Gestaltung sowohl An
reize zur Vermeidung von Mitnah
meeffekten als auch zur Bevorzu
gung der häuslichen Pflege bieten. 
So sollte ein nach dem Grad der 
Pflegebedürftigkeit gestaffeltes Pfle
gegeld vorgesehen werden, das in 
gleicher Höhe sowohl für die statio
näre als auch für die häusliche Be
treuung gezahlt wird. Damit würde 
die Wahlfreiheit der Betroffenen 
ernst genommen und einer Automa
tik zur Heimunterbringung entge
gengewirkt werden. 

- Bei der Bereitstellung bzw. Finan
zierung der notwendigen Pflege-In
frastruktur sollte auf private Initiative 
und privates Kapital nicht verzichtet 
werden. Dies entspricht ohnehin ei
nem auf private Vorsorge durch Ka
pitalbildung setzenden System, das 
sich und seine Versicherten nicht 
von staatlichen und Sozialbudgets 

abhängig macht. Es wnürde damit 
auch der Leistungswettbewerb star
ker gefördert als bei einer rein öf
fentlich-rechtlichen Struktur des 
Pflegewesens, die nach aller Erfah
rungen zur Nivellierung des Pflege
angebotes fuhrt. 

Um das skizzierte System abzurunden, 
müßten die Leistungen für häusliche 
Pflegehilfe bei Schwelbedürftigkeit, die 
mit dem Gesundheits-Reformgesetz 
den Krankenkassen übertragen wor
den sind, aus deren Leistungskatalog 
wieder herausgenommen und in ein 
systemgerechtes Gesamtkonzept ein
geordnet werden. Als originäre Kas
senleistung beizubehalten wäre indes 
die häusliche Krankenpflege, die in 
erster Linie darauf ausgerichtet ist, ko
stenintensive aber vermeidbare Kran-
feflhausaufenthalte zu vermeiden oder 
abzukürzen. 

Beim Aufbau eines auf Dauer angeleg
ten, Generationen umgreifenden sozia
len Sicherungssystems ist es freilich 
unumgänglich, Übergangsregelungen 
für diejenigen Menschen zu schaffen, 
die schon heute in den Genuß von 
Leistungen kommen sollen, selbst aber 
noch keine Vorsorge treffen konnten. 

Im konkreten Fall heißt das: für die 
Pflegekosten von Personen, die bei 
Inkrafttreten der hier vorgeschlagenen 
Regelung bereits pflegebedürftig sind, 
muß die Solidargemeinschaft aufkom
men. Zur Ausgestaltung dieser Soli
darhaftung im einzelnen bietet sich eine 
ganze Palette von Möglichkeiten an, 
nicht zuletzt ein Fonds, der aus Lei
stungen der Steuerzahler, der entlaste
ten Gemeinden, der Krankenhäuser und 
der gesetzlichen Krankenkassen zu spei
sen wäre. Dieser Fonds würde zwar 
zunächst stark beansprucht, im Laufe 
der Zeit träte aber eine Automatik des 
Kostenabbaus ein. Denn zum einen 
wächst im Zeitverlauf die Zahl der 

Personen mit ausreichender Eigenvor
sorge, zum anderen nehmen - aufgrund 
vermehrter durchgängiger Erwerbs-
biografien und steigender Erwerbs
einkommen - weiterhin sowohl die 
Rentenansprüche als auch die Vermö
gen zu. 

Die Übergangsprobleme sind also lös
bar. S ie können daher nicht als Begrün
dung dafür herhalten, daß zur Abdek-
kung des Pflegerisikos nur der Weg 
einer staatlichen Zwangsversicherung 
mit Um läge verfahren gangbar ist. 

Sozialleistungen - beeindruckend 
und beängstigend 

Im Jahre 1990 nahmen in der alten 
Bundesrepublik die in Geld meßbaren 
Sozialaufwendungen mit knapp über 
700 Mrd. DM fast 30 Prozent des Brut
tosozialprodukts in Anspruch. Sie ha
ben damit auf der Ausgabenseite der 
staatlichen Haushalte das größte Ge
wicht. Zwar sind die exorbitanten 
Zuwachsraten der Sozialausgaben ge
genüber der zweiten Hälfte der siebzi
ger und den frühen achtziger Jahren um 
rund ein Drittel zurückgegangen. Den
noch erreichen sie - verglichen mit dem 
Einkommenswachstum - eine bedenk
liche Höhe und schränken somit die 
Verwendungsmöglichkeiten der priva
ten Haushaltseinkommen immer wei
ter ein. Hinzu treten die Belastungen 
der Unternehmen mit sozialen Leistun
gen, die sie per Gesetz oder freiwillig 
erbringen, sowie die kostenrelevanten, 
aber kaum in Geld zu beziffernden 
Leistungen wie der Kündigungsschutz 
oder die Sozialpläne. 

Bei dieser Sachlage kann es nicht mehr 
verwundem, wenn heute bei uns allent
halben Klage über das offenbar kaum 
zu bremsende Anwachsen der Sozial
ausgaben geführt wird und die Grenzen 
des finanziell Möglichen sichtbar wer
den. Daß es zu dieser im Blick auf die 



Argumente 
zur Wirtschaftspolitik 

Zukunft bedrohlichen Situation kom
men konnte, hat eine ganz wesentliche 
Ursache: Die unserer Zeit und den in 
ihr lebenden Menschen nicht mehr ge
mäße Beschaffenheit der sozialen Si
cherungssysteme. Sie nehmen dem ein
zelnen die Freiheit eigenverantwortli
cher Entscheidung, setzen also einer
seits auf Zwang und öffnen anderer
seits das Füllhorn der Leistungen, die 
ein jeder bezahlt zu haben glaubt. Da
mit die Selbstbedienung aus dem Sy
stem aber nicht ausufert, wird immer 
wieder eine politische Festlegung der 
versorgungswürdigen Bedürfnisse er
forderlich. Das gibt den zahllosen ge
sellschaftlichen Gruppen immer wie
der neuen Anreiz, bei der Festlegung 
des Bedürfniskatalogs ihre eigenen In
teressen massiv einzubringen und bei 
steigenden Ansprüchen sich der Bela
stung durch höhere Beiträge möglichst 
zu entziehen. Das Ergebnis ist eine die 
finanziellen Möglichkeiten sprengen
de Forderungsinflation, der von Staats 
wegen mit immer neuen Kontrollen 
und Regulierungen begegnet werden 
muß - ein unwürdiges und überdies 
ungerechtes System, das den Nach
wachsenden zugunsten der jetzt Le
benden immer größere Lasten aufbür
det. Mit der zum Schlagwort verkom
menden "Solidarität" hat das rein gar 
nichts mehr zu tun. 

Am Scheideweg 

Diese auch bei der Absicherung des 
Pflegefall-Risikos nach bisherigem 
System schon vorprogrammierte Ent
wicklung sollte die Regierungskoalition 
sich und ihren Bürgern ersparen und -
angesichts der trotz jahrzehntelanger 
Versuche nicht zubeherrschenden Pro
bleme der gesetzlichen Krankenver-

Fazit: 

• Eine Absicherung des individuellen 
Pflegefall-Risikos ist schon wegen 
der ausufernden Ausgaben für So
zialhilfe unumgänglich. Die vom 
Arbeitsminister dazu enwickelten 
Vorstellungen laufen auf den Aus
bau der an das Arbeitsverhältnis an
knüpfenden Sozialversicherung hin
aus - mit einkommensbezogenen 
Zwangsbeiträgen von Arbeitneh
mern und Arbeitgebern. 

• Diese Vorschläge setzen die falschen 
Anreize, vereiteln den Wettbewerb, 
sind ineffizient und darüberhinaus 
ungerecht, weil das Umlageverfah
ren den Heranwachsenden immer 
höhere Lasten aufbürden wird. Sie 
wären deshalb schon bald zum Schei
tern verurteilt, selbst wenn sie sich 
im Parlament durchsetzen könnten. 

• Eine zukunftweisende, unter sozia
len und wirtschaflichen Gesichts
punkten gleichermaßen einwand
freie Lösung bietet sich nur auf der 
Basis des Kapitaldeckungsverfah
rens und des Wettbewerbs unter den 
Versicherern an. Das heißt: Versi
cherungspflicht, aber keine alleini
ge staatliche Pflichtversicherung. 

• Im Übergang, bis die neue Versiche
rung greift, kommt die Solidarge-
meinschaft für die Pflegebedürfti
gen auf, die nicht mehr in die Versi
cherung hineinwachsen konnten. 

Sicherung - wenigstens im Pflegebe
reich einer sauberen Versicherungslö
sung nach dem Kapitaldeckungsver
fahren den Weg ebnen. Versicherungs

pflicht, aber ohne Rückgriff auf eine 
einzige staatliche Pflichtversicherung: 
Ein solches System räumt dem einzel
nen nicht nur ein gewisses Maß an 
Entscheidungsfreiheit ein. Es ermög
licht überdies eine befriedigende Ver
sorgung der Pflegebedürftigen und 
überfordert auch diejenigen nicht, die 
wenig verdienen. Unrealistische, weil 
die menschliche Natur verkennende 
Anforderungen an das solidarische 
Verhalten des einzelnen würden erst 
gar nicht aufgebaut und Fehlanreize für 
Versicherungen wie Versicherte zu 
Verschwendung und Ausbeutung der 
Versichertengemeinschaft nicht erst 
gesetzt. Gerade angesichts derauf alle 
Bundesbürger zukommenden Bela
stungen durch die Sozialunion mit den 
neuen Ländern muß vermieden wer
den, die den Sozialversicherungssy
stemen innewohnenden Mängel nun 
auch noch auf den so sensiblen Bereich 
der Pflegevorsorge zu übertragen. Da
mit würde eine, dem menschlichen 
Doppelbedürfnis nach Entscheidungs
freiheit und Absicherung entgegenkom
mende Weiterentwicklung der Sozial
politik verbaut. 

"Es kann nicht Aufgabe der gesetzli
chen Krankenkassen sein, die Proble
me der Pflegebedürftigkeit insgesamt 
zu lösen. Eine versicherungsrechtliche 
Gesamtlösung im Rahmen der gesetz
lichen Krankenversicherung scheidet 
deshalb für die Bundesrepublik aus." 
So Aibeitsminister Norbert Blüm vor 
drei Jahren in der Begründung des sog. 
Gesundheitsreformgesetzes. Was erbis 
vor der letzten Wahl noch als falsch 
erkannt und was sich so eindeutig als 
Irrweg erwiesen hat, kann heute nicht 
plötzlich richtig sein oder gar in die 
Zukunft führen. 
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